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16928 Pritzwalk 

 

 

  

nur per E-Mail:  kk-regioplan@gmx.net  
Cc:    
 
Aktenzeichen:   
Projekt-Nr.:   
Vorhaben:  4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gumtow 
 für den Ortsteil Görike sowie 
 vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Görike – 
 Gehren“ 
Antragsteller:  DEG Sonne + Wärme GmbH 
 Schmiedestrang 22 
 33415 Verl 
Grundstück:  Gemarkung Görke 
 Flur  
 Flurstück  
 

  

 

Guten Tag Frau Kostka, 
 
o. g. Vorhaben berührt die 110-kV-Freileitung Neuruppin – Perleberg (HT-1220) 
im Bereich der Masten M.188 bis M.192. 
 
Den uns übergebenen Unterlagen konnten wir entnehmen, dass sich das Bau-
feld/Vorhabenfeld zum Teil innerhalb des Schutzbereiches der von der E.DIS 
Netz GmbH (E.DIS) betriebenen 110-kV-Freileitung befindet. 
 
Übergebene Dokumente/Unterlagen aus: E-Mail, vom 29.04.2025: 

• VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 3 
„SOLARPARK GÖRIKE-GEHREN“, FAUNISTISCHE KARTIERUNGEN 
AVIFAUNA & HERPETOFAUNA 2024 ENDBERICHT (Stand: Januar 2025) 

• Lage der B-Plan-Fläche Nr. 3 "Solarpark Görike-Gehren" (rote Abgren-
zung), Datengrundlage DTK 50 

  

mailto:kk-regioplan@gmx.net
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Aus den Unterlagen geht hervor: 
 

 
Abbildung 1: Lage der B-Plan-Fläche Nr. 3 "Solarpark Görike-Gehren" (rote Abgrenzung), Datengrund-
lage DTK 50 (entnommen aus: VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 3 „SOLARPARK 
GÖRIKE-GEHREN“, FAUNISTISCHE KARTIERUNGEN, AVIFAUNA & HERPETOFAUNA 2024 ENDBERICHT 
(Stand: Januar 2025)) 
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Zielsetzung: 
• Das Vorhaben umfasst den Bau und Betrieb einer Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage (PV-FFA) in Görike zur Erzeugung erneuerbarer Energie. 
• Die Solarmodule werden auf sogenannten Modultischen montiert, de-

ren Trägerpfosten ohne zusätzliche Fundamente in den Boden gerammt 
werden. Einzelwechselrichter werden unter den Modultischen ange-
bracht, um den erzeugten Strom umzuwandeln und vor Witterung zu 
schützen, ohne zusätzliche Fläche zu beanspruchen. 

• Der Strom wird über Erdkabel zu einem Transformator geleitet, der die 
Spannung auf 30 kV erhöht und an eine Mittelspannungsschaltstation 
weitergibt. 

• Für den Transformator ist eine versiegelte Fläche erforderlich. Zusätzlich 
sind Batteriespeicher und Elektrolyseanlagen geplant.  

 
In der Anlage erhalten Sie den Lage- und Profilplan des betreffenden Bereiches. 
In dem Profilplan ist die Lage der unteren Leiterseile gekennzeichnet. In der 
Draufsicht des Profilplanes und in dem Lageplan ist der Schutzbereich unserer 
110-kV-Freileitung dargestellt. Der Schutzbereich berücksichtigt das beidersei-
tige Ausschwingen der Leiterseile infolge Windeinwirkung zuzüglich 3 m Sicher-
heitsabstand. Unsere 110-kV-Freileitung ist in den eingereichten Plänen mit hin-
reichender Genauigkeit eingetragen. 
  
Der Planung von PV-Anlagen in der Nähe/innerhalb des Schutzbereiches der 
110-kV-Freileitung stimmen wir zu, wenn nachfolgende Hinweise beachten so-
wie Forderungen eingehalten/nachgewiesen werden: 
  

• Bei allen Planungen baulicher Anlagen aller Art sowie deren Realisierung 
innerhalb des Schutzbereiches der 110-kV-Freileitung sind die einschlä-
gigen technischen und Unfallverhütungsvorschriften, wie die EN 50341 
„Freileitungen über AC 1 kV“, die DIN VDE 0105 „Betrieb von elektri-
schen Anlagen“, die DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3) „Elektrische An-
lagen und Betriebsmittel“ sowie das „E.DIS-Merkblatt für Baufachleute“ 
einzuhalten. Gleiches gilt für die Lagerung von Materialien sowie für die 
Zwischenlagerung von Erdaushub. 
 

• Durch die 110-kV-Freileitungen kann es möglicherweise zu einer Beein-
flussung von rohrtechnischen Anlagen kommen. Durch den Bauherrn ist 
dieses zu prüfen und durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Zu 
beachten sind u. a. die DIN VDE 0228 und die AfK-Empfehlung Nr. 3 
„Maßnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen im Einflussbe-
reich von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-Bahn-
anlagen“. 
 

• Die gesamten Schutzbereiche der vorhandenen 110-kV-Freileitungen 
sind durch Dienstbarkeiten oder Gestattungsverträge bzw. nach den 
derzeit geltenden Gesetzlichkeiten, wie Einigungsvertrag, Grundbuch-
bereinigungsgesetz und Sachenrechtsdurchführungsverordnung, ding-
lich gesichert. 

  
• Bei der Verwendung metallischer Baustoffe, u. a. auch Blechgarage, 

Wintergarten, Metallzäune, sind diese wirksam zu erden. 
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• Der Schutzbereich der 110-kV-Freileitung ist 20 m von der Trassen-
mitte von der Bebauung mit Solarmodulen freizuhalten (u. a. für Bauf-
reiheit für Ersatzneubau / Beschädigung der Solarmodule durch Wette-
rereignisse). 

  
• Der Schutzbereich der 110-kV-Freileitung ist 30 m von der Trassen-

mitte von den Bebauungen freizuhalten. Abweichende Dinge sind ge-
sondert mit uns zu vereinbaren. 

 
• Für geplante bauliche Anlagen bzw. signifikante Veränderungen des 

Erdniveaus sind der E.DIS Netz GmbH, Verteilnetze Bau/Betrieb, Hoch-
spannung Region West Standort Potsdam, rechtzeitig vor Baubeginn 
prüffähige Unterlagen (Bauprojektunterlagen bzw. Kreuzungshefte) 
mit den entsprechenden Abstandsnachweisen zur Prüfung und Geneh-
migung vorzulegen. Wir empfehlen Ihnen, diese Abstandsbetrachtun-
gen von einem Leitungsbaubetrieb erarbeiten zu lassen. Die Anschrif-
ten von Unternehmen, die bei der E.DIS Netz GmbH für diese Leistun-
gen präqualifiziert sind, stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfü-
gung. 

 
• Die Ausführbarkeit notwendiger Wartungs- und Instandsetzungsarbei-

ten für die E.DIS Netz GmbH müssen mit üblicher Technik sichergestellt 
sein. Das bedeutet, dass die uneingeschränkte Zugänglichkeit der 
Maststandorte und Baufreiheit am Maststandort sowie Beseitigung 
von leitungsgefährdendem Bewuchs möglich ist. 
 

• Tore von Einzäunungen, die zum Schutzbereich der 110-kV-Freileitung 
führen, müssen ein Doppelschließsystem enthalten, von dem ein 
Schloss dem regional verwendeten HS‐Schließsystem des Meisterbe-
reiches 110‐kV‐Leitungen zugeordnet wird. 

 
• Zu den Masten der 110-kV-Leitungen ist ein Mindestabstand von 30 m, 

gemessen von der sichtbaren Fundamentaußenkante, einzuhalten. 
Dieses gilt sowohl für oberirdische als auch unterirdische Anlagen. Ab-
weichende Dinge sind gesondert mit uns zu vereinbaren. 
 

• Die Standfestigkeit unserer Masten darf zu keinem Zeitpunkt beein-
trächtigt werden. 
 

• Die Zufahrt zum Maststandort muss in der Form sichergestellt sein, 
dass ein mindestens 5 m breiter befahrbarer Streifen freigehalten 
wird. Dieser muss von der Seite aus in den Schutzbereich der Freilei-
tung hereinführen. Ist die geplante Fläche für die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen so groß, dass mehrere aufeinanderfolgende Mast-
standorte einer oder mehrerer 110-kV-Freileitungen einbezogen sind, 
so ist ein 5 m breiter Hauptzufahrtsweg in einem Abstand von mindes-
tens 20 m nahezu parallel zu 110-kV-Leitung zu führen, von dem auf 
Höhe der Maststandorte vorzugsweise rechtwinklig die Zufahrt zum je-
weiligen Mast abzweigt. Lässt sich diese Fahrstreifen nicht gerade von 
außen an den Maststandort heranführen, so sind bei der Führung in 
Kurven Kurvenradien (Innenradius) von 14,5 m zu berücksichtigen. 
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• Innerhalb dieses Schutzbereiches darf nur Pflanzgut gepflanzt werden, 
welches eine maximale Endwuchshöhe von 3 m hat. Außerhalb des 
Schutzbereiches sind Bäume so zu pflanzen, dass sie auch nach Errei-
chen ihrer Endwuchshöhe beim Umstürzen nicht in die Leitung fallen 
können. 

 
• Bei Arbeiten im Schutzbereich mit Kränen / Baggern u. ä. ist eine Ein-

weisung notwendig und ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zu 
den Leiterseilen einzuhalten. 

  
• Der Beginn der Baumaßnahmen ist uns 2 Wochen vorher per E-Mail 

EDI_110-kV-Leitungen_West@e-dis.de anzuzeigen. 
  
Eventuell erforderliche Abschaltungen unserer 110-kV-Freileitungen zur gefahr-
losen Durchführung von Arbeiten innerhalb des Schutzbereiches müssen 4 Wo-
chen vorher schriftlich unter Angabe der Rechnungsanschrift unter folgender E-
Mail angemeldet werden: 
  

EDI_110-kV-Leitungen_West@e-dis.de 
  
Die Leitungsfreischaltung ist für den Beantragenden kostenpflichtig und berech-
net sich nach Schaltung je System und Tag 618,80 € (derzeitiger Stand) plus Kos-
ten für die Herstellung der Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, Beaufsichtigung so-
wie An- und Abreise unseres Montagepersonals nach tatsächlichem Aufwand. 
Es kann jeweils nur 1 Leitungssystem (eine Seite) freigeschaltet werden. Die 
Möglichkeit einer Freischaltung ist abhängig von anderen Baumaßnahmen in un-
serem 110-kV-Netz. Dieses ist bei der Festlegung der Bautechnologie zu beach-
ten. 
  
Vor Beginn der Arbeiten ist eine Einweisung durch uns erforderlich. Hierzu ist 
mindestens 3 Wochen vorher der Termin mit uns zu vereinbaren. Ohne diese 
Einweisung darf nicht mit den Arbeiten begonnen werden. 
 
Diese Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren 
mit den Bauarbeiten begonnen wurde. 
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Für eventuelle Rückfragen bzw. weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung. 
 

Freundliche Grüße 

 

E.DIS Netz GmbH  

 

 i. A. 

 

 

 i. A. 

 

Niko Porrey Mario Telschow 

 

Anlage/n 

• Hinweise_RL_Bebauung_Begrünung_Nähe_110-kV-L 

• Grundsätze für die Errichtung von Photovoltaikanlagen im Schutzbereich von 

110-kVFreileitungen 

• HT-1220 Auszug Bestandplan_A_3_M_1_2500 

• Lageplan - L_HT1220_0182-0192 

• Profilplan - P_HT1220_0187-0193 
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Hinweise und Richtlinien zur Bebauung und Begrünung in 

der Nähe vorhandener/geplanter 110-kV-Kabelanlagen 

und 110-kV-Freileitungen der E.DIS Netz GmbH 

Grundlagen: insbesondere 

• DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen 

• DIN EN 50341 Freileitungen über AC 1 kV 

• Technische Regeln der Betriebssicherheitsverordnung (TRBS), insbesondere die TRBS 2131

• Vorschriften der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, insbesondere

DGUV Vorschrift 1 Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“

DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Hinweise zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsführung und des Personen- und Anlagenschutzes 

Der Schutzbereich für 110-kV-Kabelanlagen beträgt in der Regel 10 m und ist objektkonkret zu erfragen. Innerhalb des Schutz-

bereiches darf keine Bepflanzung mit Gehölzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwerken überbaut werden und 

Tiefbauarbeiten sind in diesem Bereich generell unzulässig. Erst nach schriftlicher Zustimmung durch die E.DIS Netz GmbH 

(E.DIS) können bestimmte Tiefbauarbeiten ggf. mit Einschränkungen durchgeführt werden. Die Zulässigkeit der Ablagerung 

von Stoffen aller Art ist im Schutzbereich in Abhängigkeit von der Bodentragfähigkeit zu prüfen. 

110-kV-Freileitungen besitzen gemäß DIN EN 50341 einen Schutzbereich, der das seitlich ausgeschwungene Leiterseil + 3,0 m 
Sicherheitsabstand (Mindestmaß) berücksichtigt. Für die Standardausführung der 110-kV-Leitung beträgt dieser Schutzbe-

reich 60 m (beiderseits der Trassenachse 30 m). In diesem Schutzstreifen sind zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsfüh-

rung und des Personen- und Anlagenschutzes folgende Bedingungen einzuhalten:

1 Der Schutzbereich von 60 m ist bei 110-kV-Freileitungen im Grundsatz von einer Bebauung freizuhalten. Bebauungen im 

Schutzbereich von 110 kV-Freileitungen dürfen nur unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände gemäß DIN 

EN 50341 und nach schriftlicher Zustimmung durch die E.DIS Netz GmbH (E.DIS) ausgeführt werden. Hierzu sind gegebe-

nenfalls rechtzeitig vor Baubeginn, also in der Planungsphase prüffähige Planungsunterlagen bei der 

Abteilung Bau/Betrieb HS West (NH-W-B) EDI_110-kV-Leitungen_West@e-dis.de

2

3

4

5

einzureichen. 

Die Zugänglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit zu ge-

währleisten. 

Im Trassenbereich vorgesehene Gehölze dürfen eine Endwuchshöhe von maximal 3,0 m nicht überschreiten. Ausnah-

men hierzu sind mit der E.DIS abzustimmen. Außerhalb des Schutzbereiches sind Bäume so zu pflanzen dass sie auch 

nach Erreichen ihrer Endwuchshöhe im Falle eines Umstürzens nicht in die Leitung fallen können. Um die Maststand-

orte ist ein Bereich von 30 m, bezogen auf die jeweilige sichtbare Fundamentaußenkante, von einer Bepflanzung 

freizu-halten. 

Bei geplanten Straßen hat der Abstand zwischen Fahrbahnkante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zugewandt 

sind, mindestens 15 m zu betragen. Bei Bundesautobahnen, Bundesfernstraßen und Landesstraßen gelten die Vorga-

ben nach §9 des Bundesfernstraßengesetztes. Maßnahmen des Anfahrschutzes müssen im Einzelfall gesondert abge-

stimmt werden.  

Bei der Kreuzung mit Straßen und befahrbaren Verkehrsflächen aller Art ist gemäß DIN EN 50341 zwischen Fahrbahn-

oberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei größtmöglichem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten.  
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Die Ermittlung des größten Leiterseildurchhanges und des seitlichen Ausschwingens erfolgt unter Berücksichtigung der 

DIN EN 50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt bei der E.DIS zur Prüfung auf Einhaltung der nach DIN EN 

50341 geforderten Abstände eingereicht wird, aus der die Fahrbahnhöhe, bisherige Geländehöhe und benachbarten 

Maststandorte hervorgehen. 

6 Bei Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) soll ein Mindestabstand vom halben Rotordurchmesser 

zuzüglich 50 m eingehalten werden. Sollen Windenergieanlagen in einem horizontalen Abstand von weniger als dem  

3-fachen Rotordurchmesser zwischen Turmachse und nächsten ruhendem Leiterseil (bei Standardausführung der

110-kV-Freileitungen ca. 10 m von der Trassenachse entfernt) errichtet werden, so sind die Beeinflussung der Freileitung

durch die Nachlaufströmung der Windenergieanlage zu prüfen und im Falle einer Beeinflussung Schwingungsschutz-

maßnahmen an der Freileitung umzusetzen. WEA-Zufahrtwege im Schutzbereich der 110-kV-Freileitung sind mit der

E.DIS abzustimmen.

7 Mindestens 4 Wochen vor Baubeginn ist die E.DIS zu informieren. Mit ihr sind die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 

abzustimmen. 

8 Bei geplanten Unterbauungen (z. B. Straßen, Parkplätze usw.) sind zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit 

eventuell zusätzliche Maßnahmen, z. B. der Ersatz von gegebenenfalls vorhandenen Einfachaufhängungen der Leiter-

seile durch Doppelaufhängungen, erforderlich. Die hierdurch verursachten Kosten sind durch den Antragsteller / Vorha-

benträger zu tragen.  

9 Bei geplanten Schachtarbeiten in der Nähe der 110-kV-Freileitungsmaste ist ein Mindestabstand von 15 m zur zuge-

wandten sichtbaren Fundamentaußenkante einzuhalten, damit keine Erdungsanlagen beschädigt werden. 

10 Für oberirdische Gasdruckregelanlagen und ähnlichem ist ein erweiterter Schutzbereich von 90 m (beiderseits der Tras-

senachse 45 m) einzuhalten. 

11 Im Schutzbereich der 110-kV-Freileitung dürfen keine Aufschüttungen / Abgrabungen oder Materiallagerungen ohne 

Abstimmung mit der E.DIS vorgenommen werden. 

Stand: Jan. 2022 

Die einzuhaltenden Abstände der Tätigkeiten mit Arbeitsgeräten sind bildlich dargestellt, für das Aufstellen von Leuchten 

gelten die gleichen Abstände. 

Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: Lebensgefahr! 
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Grundsätze für die Errichtung von Photovoltaikanlagen im Schutzbereich von 110-kV-

Freileitungen 

Stand 03.09.2009, Bau und Betrieb/HS-Leitungen 

Version für die externe Bearbeitung bei E.DIS Netz GmbH (für externe Antragsteller) 
Betroffenheit des Schutzbereiches von 110-kV-Freileitungen (Planungsphase) 

Die Errichtung von Photovoltaikanlagen im Schutzbereich von 110-kV-Freileitungen der 
e.dis Netz GmbH bedarf der Prüfung bezüglich einzuhaltender Mindestabstände durch unser 
Unternehmen. Dazu ist die Übergabe konkreter Lagepläne mit Beschreibung der geplanten 
Anlagen sowie deren Anordnung und Größe erforderlich. Eine Betroffenheit des 
Schutzbereiches der 110-kV-Freileitung ist bei den meisten Bauweisen der 110-kV-
Freileitungen in einem horizontalen Abstand von weniger als 23 m zur Trassenachse der 
Freileitung gegeben (Gesamtbreite des Schutzbereiches damit üblicherweise 46 m). Bei 
Unsicherheit bezüglich der möglichen Betroffenheit des Schutzbereiches sind die Unterlagen 
in jedem Fall zur Prüfung zu übergeben, um die tatsächliche Betroffenheit durch E.DIS Netz 
GmbH prüfen zu lassen.

Grundsätze für die Planung von Photovoltaikanlagen, die den Schutzbereich von 110-kV-

Freileitungen berühren 

Anhand konkret vorliegender Planunterlagen wird durch die regional zuständigen 
Fachingenieure für 110-kV-Freileitungen geprüft, ob die notwendigen Abstände der 
Anlagenteile der Photovoltaikanlage zu den Anlagenteilen der 110-kV-Freileitung (da der 
Durchhang der Leiterseile unter anderem temperaturabhängig ist, reicht eine bloße 
Abschätzung der Ist-Abstände vor Ort durch den Antragsteller nicht aus) gegeben sind. 
Da Photovoltaikanlagen üblicherweise großflächig errichtet werden, muss in jedem Fall die 
ungehinderte Zugänglichkeit der Maststandorte gewahrt bleiben (z.B. Zufahrt für durch 
E.DIS Netz GmbH einzuweisenden Kran muss möglich sein). Dies muss auch bei der 
Planung von Anlagen berücksichtigt werden, die von außen an den Schutzbereich 
heranreichen. 

Ist eine Anordnung der Anlagen im Schutzbereich der 110-kV-Freileitung geplant, so muss 
die Ausführbarkeit notwendiger Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten für E.DIS Netz 
GmbH auch weiterhin mit üblicher Technik sichergestellt sein. Das bedeutet, dass die 
uneinge-schränkte Zugänglichkeit der Maststandorte und Baufreiheit am Maststandort sowie 
Beseitigung von leitungsgefährdendem Bewuchs möglich ist. 

Von der Außenkante des oberirdischen Teils des Mastfundamentes muss der Bereich um den 
Mast herum in einem horizontalen Abstand bis 10 m von der Bebauung so freigehalten 
werden, dass für notwendige Maßnahmen an der 110-kV-Freileitung das ungehinderte 
Befahren mit Baufahrzeugen (z.B. Kran) möglich ist . Rechtwinklig zur 110-kV-
Leitungstrasse muss dieser freizuhaltende Bereich sogar 20 m betragen, um bei notwendigen 
Instandsetzungsmaßnahmen eine bauzeitliche Versorgung an der 110-kV-Freileitung 
sicherstellen zu können.  
Die Zufahrt zum Maststandort muss in der Form sichergestellt sein, dass ein mindestens 5 m 
breiter befahrbarer Streifen freigehalten wird. Dieser muss von der Seite aus in den 
Schutzbereich der Freileitung hereinführen. Ist die geplante Fläche für die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen so groß, dass mehrere aufeinanderfolgende Maststandorte einer oder 
mehrerer 110-kV-Freileitungen einbezogen sind, so ist ein 5 m breiter Hauptzufahrtsweg in 
einem Abstand von mindestens 20 m nahezu parallel zu 110-kV-Leitung zu führen, von dem 
auf Höhe der Maststandorte vorzugsweise rechtwinklig die Zufahrt zum jeweiligen Mast 
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abzweigt. Lässt sich diese Fahrstreifen nicht gerade von außen an den Maststandort 
heranführen, so sind bei der Führung in Kurven Kurvenradien von 14,5 m zu berücksichtigen. 
Dieser Kurvenradius ist auch für alle Abzweige der Einzelzufahrten vom Hauptzufahrtsweg 
einzuhalten. Um insbesondere bei großflächiger Anordnung von Photovoltaikanlagen unter 
der 110-kV-Freileitung Kranarbeiten am Mast ausführen zu können, muss seitlich der Trasse 
(vorzugsweise rechtwinklig zur Trasse und zum Mast und auf dem Zufahrtsweg gelegen eine 
Kranstellfläche von 10 m x 10 m in einem Mittenabstand zwischen Mast und Stellfläche von 
12 bis 15 m eingerichtet werden. 
Bei der großflächigen Nutzung des Schutzbereiches der 110-kV-FL für Photovoltaikanlagen 
in Waldgebieten bzw. auf Flächen mit möglichem Gehölzaufwuchs müssen zur Sicherstellung 
der Einhaltung notwendiger Mindestabstände zwischen den Gehölzen und den Anlagenteilen 
der 110-kV-Freileitung gemäß DIN EN 50341 Ausholzungsarbeiten möglich sein. Dazu ist 
die Zugänglichkeit dieser Bereiche weiterhin durchgängig sicherzustellen. 

Der beschriebene Platzbedarf für Zufahrten und Kurvenradien sichert den zu erwartenden 
Normalfall für die meisten 110-kV-Baureihen ab. An besonders hohen Masten bzw. 
besonderen Kreuzungen können im Einzelfall noch höhere Anforderungen bezüglich 
einzuhaltender Abstände bzw. zu Flächen und Fahrspurbreiten erforderlich sein, die erst im 
Ergebnis der Einzelfallprüfung durch den dezentralen Fachingenieur für 110-kV-
Freileitungen festlegbar sind. 
Andererseits kann aus der Prüfung auch eine Reduktion der Anforderungen resultieren, womit 
in jedem Fall eine frühzeitige Abstimmung bei konkreten Planungen zu favorisieren ist.  

Grundsätze für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen, die den 

Schutzbereich von 110-kV-Freileitungen berühren 

Sofern der Errichtung der Photovoltaikanlagen im Schutzbereich der 110-kV-Freileitung 
seitens E.DIS Netz GmbH zugestimmt werden kann, ergeht durch den dezentral zuständigen 
Fachingenieur eine schriftliche Stellungnahme, in der weitere Hinweise für die Phase der 
Errichtung und des Betriebes gegeben werden. 
So ist z.B. ein Kraneinsatz im Schutzbereich vielfach nur eingeschränkt oder gar nicht 
möglich; konkrete Angaben werden im Zuge der Prüfung bei E.DIS Netz GmbH gegeben. 
Unter anderem ist bei der Bauausführung darauf zu achten, dass zwischen Fundamenterdern 
bzw. sonstigen Erdungsanlagen und Photovoltaikanlagen (einschließlich deren Nebenanlagen) 
keine galvanische Verbindung zur Erdungsanlage der 110-kV-Freileitung hergestellt wird. 
Die Erdungsanlage des 110-kV-Freileitungsmastes kann sich in eine horizontale Entfernung 
von bis zu 15 m vom Maststandort ausdehnen. 

Für die Planung von Photovoltaikanlagen am oder im Schutzbereich von 110-kV-

Freileitungen gilt: Beim vorliegen konkreter Planansätze frühzeitig Kontakt zu E.DIS 
Netz GmbH aufnehmen, damit nach kurzer Planungsphase eine optimal gestaltete 
Photovoltaikanlage bei sicherem Weiterbetrieb der 110-kV-Freileitungen sichergestellt 

wird. 

Grundsätze für die Errichtung von Photovoltaikanlagen.doc 
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